
Anlage 2

Strafvollzugsgesetz — einheitliche Rechtsgrundlage 
für die Wirksamkeit der Einrichtungen des SV 
sowie der Arbeitseinsatzbetriebe

Die sozialistische Gesellschaft gewährleistet ihre Verantwortung für die 
Erziehung der Strafgefangenen während des Vollzugs der Strafen mit Frei 
heitsentzug insbesondere durch die Verwirklichung des Rechts der Straf
gefangenen auf Arbeit sowie durch differenzierte Mitwirkung geeigneter 
gesellschaftlicher Kräfte im Vollzugsprozeß

§ 2 Abs. 2 StVG

i
Leiter der Einrichtung 
des SV

I
Erziehung Strafgefange
ner durch gesellschaft
lich nützliche Arbeit - 
Mittelpunkt des Vollzugs 
(§ 6 StVG)

Erzieherische Gestaltung 
des Arbeitseinsatzes der 
Strafgefangenen 
(§ 21 StVG)

Grundsätzliche Anforde
rungen an den Arbeits
einsatz der Strafgefan
genen 
(§ 22 StVG)

Maßnahmen der beruf
lichen Qualifizierung der 
Strafgefangenen 
(§ 23 StVG)

Vergütung der Arbeitslei
stungen der Strafgefan
genen und Prämien für 
Strafgefangene 
(§ 24 StVG)

-| Beauftragte

AEO/Verein-
barungen

...... :.. i ,
Leiter des Arbeitsein
satzbetriebs

In Übereinstimmung mit 
den Leitern der Einrich
tungen des SV:

1. Einhaltung der Sicher
heitsbestimmungen 
des SV

2. Erfordernisse der 
Erziehung der Straf
gefangenen

3. rationelle Arbeits
organisation

4. berufliche Qualifizie
rung der Strafgefan
genen

5. Produktionswettbe
werb, Neuererbewe
gung und Produktions
beratungen

6. Gesundheits- und Ar- 
beits- sowie Brand
schutz
(§ 25 Abs. 1 StVG)

Zur Erfüllung dieser 
Aufgaben sind Betriebs
angehörige einzusetzen 
(§ 25 Abs. 2 StVG)
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